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Neufassung der Elternzeitverordnung nach Einfihrung des Elterngeldes
zum 1. Januar 2007

Nach § 42 Abs. 5 des Landesbeamtengesetzes in der Fassung vom 19. Mai 2003 (GVBI. S. 202)
ist die Verordnung Uber die Elternzeit fir Bundesbeamtinnen, Bundesbeamte, Richterinnen und
Richter des Bundes (Elternzeitverordnung - EItZV -) in der jeweils geltenden Fassung auf Berliner
Landesbeamte entsprechend anzuwenden.

Mit dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Einfihrung des Elterngeldes vom 5. Dezember 2006
(BGBI. | Nr. 56, S. 2748) wurde zeitgleich die Elternzeitverordnung geéandert. Die bislang im Bun-
deserziehungsgeldgesetz enthaltenen Bestimmungen lber die Elternzeit wurden im Wesentlichen
inhaltsgleich tbernommen. Aufgrund der Abldsung des bisherigen Bundeserziehungsgeldes durch
das Elterngeld zum 1. Januar 2007 hat sich jedoch die Regelung in 8 5 Abs. 3 EItZV Uber die Er-
stattung von Krankenversicherungsbeitrdgen bei Beamtinnen und Beamten in Elternzeit geandert.



Das neu eingefiihrte Elterngeld wird unabgangig vom Familieneinkommen gewdéhrt. Kirzungen
analog der bisherigen Regelungen zum Erziehungsgeld sind nicht vorgesehen. Der Anknupfungs-
punkt fir eine erhdhte Beitragserstattung entfallt somit. Riickwirkend ab dem 1. Januar 2007 kann
nach der neuen Festlegung Beamtinnen und Beamten bis einschlie3lich der Besoldungsgruppe
A 8 der Uber die Grunderstattung nach 8 5 Abs. 2 EltZV hinausgehende Betrag der Versiche-
rungsbeitrage fir eine beihilfekonforme Kranken- und Pflegeversicherung erstattet werden. Fur
Beamte hoherer Besoldungsgruppen entfallt die Erstattungsmaoglichkeit in voller Hoéhe.

Die Neuregelung gilt fur Kinder, die ab 2007 geboren wurden. Entsprechend dem 8§ 6 EItZV neu
angefligten Absatz 2 ist auf die vor dem 1. Januar 2007 geborenen Kinder oder fir die vor diesem
Zeitpunkt mit dem Ziel der Adoption aufgenommenen Kinder 8§ 5 Abs. 3 in der bis zum 31. Dezem-
ber 2006 geltenden Fassung weiter anzuwenden.

Im Hinblick auf die SchlieRung der Vervielfaltigungsstelle des Landesverwaltungsamts Berlin zum
1. Januar 2007 und die Planung, die Druckstiicke kinftig elektronisch zu versenden, bitte ich um
Verstandnis, dass ich lhnen nur einen Abdruck des Rundschreibens zur Verfligung stellen kann
und Sie bitten muss, die fur Ihren Bereich erforderliche Stiickzahl selbst herzustellen.

Im Auftrag
Weyrich



	 Rundschreiben I Nr. 8 / 2007 
	Neufassung der Elternzeitverordnung nach Einführung des Elterngeldes  
	zum 1. Januar 2007 

